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861

(1) Der Ruhebezug betragt bei einer ruhebezugsfahigen Gesamtzeit von zehn Jahren 50 v. H. des der Ermittlung des
Ruhebezuges zugrunde zu legenden Bezuges nach 8 59 Abs 2. Er erhdht sich fur jedes weitere Jahr um 4 v. H. dieses

Bezuges.

(2) 8 5 Abs 2 und 4 des Pensionsgesetzes 1965, BGBI Nr 340, in der Fassung des GesetzesBGBI | Nr 71/2003, ist mit der

Maligabe anzuwenden, dass

1. anstelle der Versetzung in den Ruhestand das Ausscheiden aus der Funktion wegen Unfahigkeit zur weiteren

Funktionsaustbung tritt und

2. der Ruhebezug fur jeden Monat, der zwischen dem Zeitpunkt des Ausscheidens aus der Funktion und dem
Zeitpunkt liegt, ab dem ein Ruhebezug frihestens ausbezahlt werden darf, wenn der Landeshauptmann-
Stellvertreter oder der Landesrat nicht zur weiteren Funktionsausibung unfahig geworden ware, um 0,35 Prozent,

héchstens jedoch insgesamt um 22,5 Prozent, zu kirzen ist.

(3) Der Ruhebezug darf

1. 80 Prozent des Bezuges nach8 11 nicht Ubersteigen

und

2. 50 Prozent dieses Bezuges nicht unterschreiten.

In Kraft seit 01.11.1992 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/k-bg/paragraf/61
https://www.jusline.at/gesetz/k-bg/paragraf/59
https://www.jusline.at/gesetz/k-bg/paragraf/5
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_71_1/2003_71_1.pdf
https://www.jusline.at/gesetz/k-bg/paragraf/11
file:///

	§ 61 K-BG
	K-BG - Kärntner Bezügegesetz 1992 - K-BG


